
 
Dezember 2025 

 
Hinweise zu Arbeitsstunden – allgemein: 
 

• 16. - 65. Lebensjahr: 7 Std. - 66.-70. Lebensjahr: 3 Std. 

• Gilt für alle Mitglieder, die AKTIV auf den Plätzen spielen. Dabei ist 
unerheblich, ob es im Rahmen der Medenrunde ist oder im Training. 

• Maßgeblich ist das Alter in welches das Mitglied im Beitragsjahr 
„hineinwechselt. Für den Sommer 2026 also z.B. Jahrgang 2010 für 
16jährige und 1960 für 66jährige bzw. 1955 für 71jährige. 

• Die Arbeitsstunden sind bis zum 15.11. d.J. zu leisten 

• Pro nicht geleistete Arbeitsstunde werden 10€ fällig 
 
Hinweise zu Arbeitsstunden – im Detail: 

 
Wann und wo können Arbeitsstunden geleistet werden? 
 

• Clubhausdienst während eines Medenrundenspiel: Max. 2 Personen 
bekommen dafür je 3 Stunden angerechnet. Die helfende Person darf 
dabei an diesem Tag kein Teil der spielenden Mannschaft sein 

• Kuchen backen für eine Veranstaltung = 1 Stunde (ausgeschlossen für 
Medenrunde) 

• Vereinsveranstaltungen des Tennisverein und des Gesamtverein, bei 
denen der Tennisverein finanziell beteiligt wird (z.B. Kerwe Ingenheim). 
Mühlhofener Weinfest gilt nur dann, wenn Tennis selbst einen Stand hat. 

• Arbeitseinsätze auf dem Tennisgelände (i.d.R. jeden 1. Samstag im 
Montag zwischen März u. November – wird vom Ausschuss bekannt 
gegeben) 

• Arbeitsstunden innerhalb der Familie können verrechnet werden 

• bei dauerhafter Krankheit oder begründeten Einschränkungen sind nach 
Rücksprache mit dem Ausschuss keine oder eine verringerte Anzahl von 
Arbeitsstunden zu erbringen (Einzelfallentscheidungen) 

 
Wie werden die Arbeitsstunden registriert? 
 

• eMail mit Art des Einsatzes und der Zeit an tennis@tsv-fortuna.de oder 

• Mitteilung an ein Ausschussmitglied – die schreiben dann die eMail 
 
Wann werden die nicht geleisteten Arbeitsstunden kommuniziert und 
abgerechnet? 
 

• Alles was bis 30.11. gemeldet ist, wird berücksichtigt 

• Information der nicht geleisteten Arbeitsstunden bis zum 30.12. 

mailto:tennis@tsv-fortuna.de


 
 

• Lösungsfindung des Mitglieds wie Arbeitsstunden im Jahr darauf 
„aufgeholt werden“ 

• Ansonsten Abbuchung zum 01.05. (weil bis dahin i.d.R. die Plätze offen 
sind und Arbeitseinsätze waren) 

 
 
Euer Vorstand 


